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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1956

Norm

DVVerbotsG 1947 §56

StPO §12

StPO §227 Abs1

UHaftEntschG §3 Abs1

G über die Entschädigung ungerechtfertigt verurteilter Personen §3 Abs1

Rechtssatz

Zur Frage, in welcher Zusammensetzung das Gericht über das Bestehen von Ansprüchen nach dem Gesetz vom

18.08.1918, RGBl 1918/318, oder nach dem Gesetz vom 02.08.1932, BGBl 1932/242, zu entscheiden hat, wenn ein

verurteilendes Erkenntnis des Volksgerichtes durch den OGH beseitigt und die Sache zur Erneuerung der Verhandlung

und Entscheidung an das Volksgericht zurückverwiesen wird. - Zurückziehung der Anklage.
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